
   Markteintritt in Indien 
Gründung einer indischen Gesellschaft  
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Sie werden anwaltlich 

durch einen auf das 

indische Recht 

spezialisierten deutschen 

Rechtsanwalt betreut.  

Wir sind Ihr Ansprech-

partner hier in Deutsch-

land. Mit Hilfe unserer 

indischen Kooperations-

anwälte setzen wir Ihre 

Pläne in Indien um und 

lösen etwaige rechtliche 

Probleme für Sie vor Ort. 

Unsere deutsch-indischen 

Anwälte kennen die 

kulturellen indischen Be-

sonderheiten und  haben 

in Indien gearbeitet, was 

insbesondere für Ver-

handlungen und Konflikt-

lösungen mit indischen 

Geschäftspartnern 

wichtig ist. 

Als eine der wenigen 

Kanzleien in Deutschland 

sind wir auch für die Be-

ratung zum indischen 

Recht haftpflichtver-

sichert.  

 
 

 
 

 
 

 

Unser Angebot: 

• Beratung bei der geeigneten 
Rechtsform und Gründung 
der Gesellschaft in Indien 
unter Einhaltung aller gesell-
schaftsrechtlichen indischen 
Vorgaben.  

• Individuelle Erstellung der 
Gesellschaftssatzung und der 
Verträge für Geschäftsführer 
und Mitarbeiter. 

• Unterstützung in behörd-
lichen Genehmigungsver-
fahren und bei den 
Registrierungspflichten. 

• Laufende gesellschaftsrecht-
liche Beratung, z.B. bei 
Kapitalerhöhungen, Gesell-
schaftsversammlungen,Änder
ungen des Gesellschaftsver-
trages etc. 

• Erledigung steuerrechtlicher 
Pflichten, wie z.B. VAT– bzw. 
Service Tax, Lohnsteuer-
abrechnungen, FiBu, Jahres-
abschlüsse, Abstimmung mit 
Abschlüssen der deutschen 
Muttergesellschaft. 

• Sicherung Ihrer Marken. 

• Eigene Präsenz in Indien 
ohne rechtliche Be-
schränkungen in der 
wirtschaftlichen Betätigung. 

• Unabhängigkeit bei Unter-
nehmensentscheidungen und 
beim Auftreten im Markt 
ohne Einfluss– und Kontroll-
möglichkeit von indischen 
Geschäftspartnern.  

• Geringe Gründungskosten 
sowie Minimierung des 
Haftungsrisikos. 

• Steuerliche Vorteile, ins-
besondere bei Gründung in 
einer Sonderwirtschaftszone. 

• Wissenstransfer und Geheim-
haltung in eigener Tochter-
gesellschaft leichter zu ge-
währleisten als bei Ein-
bindung indischer Geschäfts-
partner. 

• Marken und Firmenname 
bleiben in Ihrer Inhaberschaft 
und Kontrolle. 

 

Ihre Vorteile: 

R
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Gebühr:  
Festpreis oder Zeithonorar.  
Individuelles Angebot auf An-
frage. 

Ihr Kontakt:   
Dr. Oliver S. Hartmann, LL.M. 
Rechtsanwalt, Mediator & 
Solicitor (U.K.): 
hartmann@inde.eu 

 

Es existieren eine Vielzahl von unterschiedlichen Markteintrittsstrategien in Indien, angefangen von 
dem reinen Export bis hin zur Gründung von 100%- Tochtergesellschaften. Jede Form des Markteintritts 
hat ihre Vor- und Nachteile. InDe® Rechtsanwälte beraten Sie, welche Markt-
eintrittsform für Sie am besten geeignet ist.  

Eine Möglichkeit des Markteintritts ist die Gründung einer eigenen Gesell-
schaft. In Kooperation mit unseren indischen Kooperationsanwälten helfen 
wir Ihnen, die für Sie geeignete indische Gesellschaftsform zu finden und 
diese in Indien für Sie zu gründen.  

Unsere Kompetenz: 


